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Honorarvereinbarung X 

 

zwischen der ADVISOR Gesellschaft für Energie und Unternehmensberatung mbH,  
Sitz: Marienstraße 14, 63776 Mömbris (nachstehend kurz GmbH genannt) und dem / der 
weiteren Unterzeichner / in (nachstehend kurz Mandant genannt): 

Im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit handelt oder vermittelt die GmbH auch Pro-
dukte, Waren, Leistungen oder Verträge (nachstehend kurz Produkte genannt), die 
Gegenstand des Gewerbes, des Unternehmens oder der Tätigkeit des Mandanten sind 
oder sein können.  

Der Mandant stimmt zu, dass die GmbH Produkte des Mandanten auf eigene oder fremde  
Rechnung handelt  und / oder an Dritte vermittelt (nachfolgend Vertragsgeschäft 
genannt). Als Vertragsgeschäft gilt auch, wenn Dritte unter Verwendung von Kunden-, 
Kredit- oder Rabattcards oder -ausweisen der GmbH direkt vom Mandanten kaufen oder 
Leistungen beziehen. Der Mandant erklärt sich insoweit bereit, für jeden Einzelfall eines 
Vertragsgeschäfts folgendes Erfolgshonorar an die GmbH zu zahlen: 

______% zzgl. der jeweils geltenden MwSt. 

des zum Zeitpunkt des Vertragsgeschäfts gültigen allgemeinen Listen – Verkaufspreises 
(netto) des Mandanten, mindestens aber des entsprechenden Rechnungs- oder 
Quittungsbetrages (netto vor Skonto) aus dem von der GmbH vermittelten oder auf 
eigene Rechnung selbst getätigten Vertragsgeschäfts. Sind oder werden zwischen der 
GmbH und dem Mandanten im Einzelfall abweichende Konditionen schriftlich vereinbart, 
gelten für den jeweiligen Einzelfall die abweichenden Konditionen. 

Das Erfolgshonorar ist fällig und zahlbar, sobald das Vertragsgeschäft rechtswirksam 
zustande gekommen ist, gleich, ob es von der GmbH nur an Dritte vermittelt oder von ihr 
selbst getätigt wurde. 

Diese Honorarvereinbarung tritt mit Unterschriftsleistung in Kraft. Sie kann nur schriflich 
mit einer Frist von sechs Monaten per Einschreiben zum Kalenderjahresende gekündigt 
werden, erstmals nach Ablauf eines Jahres nach Vertragsschluß. 

Sollten einzelne Punkte dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so bleiben die 
übrigen dennoch in Kraft. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichts-
stand und Erfüllungsort ist der Sitz der GmbH. 
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Mandant – Firma, Anschrift (Stempel) und Unterschrift 


